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zur gesetzlichen RV:

Die BU (Berufsunfähigkeit) ist hier gestrichen worden und durch eine teilweise EU
(Erwerbsunfähigkeit) ersetzt worden, so daß die Aussage "... im Prinzip aus der gesetzlichen
Rentenversicherung rausgenommen..." in der Form nicht stimmt. Es ist nur mal wieder
schwieriger geworden, da hier im Rahmen der Umformulierung auch mal wieder die Hürden
höher gelegt worden.

Bei einem Lehrer ist eine Berufsunfähigkeit nahezu ausgeschlossen, da BU heißt, das man nur
diesen Beruf nicht mehr ausüben kann, andere aber schon. Und wenn Du körperlich nicht mehr
in der Lage bist zu unterrichten, was kannst Du dann überhaupt noch körperlich leisten?
Psychische BU ist da eher zu erwarten, aber auch schwerer durchzusetzen.

Früher gab es BU-Renten auch immer nur auf Zeit, bis eine entsprechende Umschulung in einen
anderen Beruf abgeschlossen war. Danach gab es teilweise noch weiter BU-Rente, wenn der
Verdienst im neuen Beruf erheblich unter dem im vorherigen Beruf lag.
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